
Information Ein-Tages-Expresspass 
 
Ein Ein-Tages-Expresspass wird am nächsten Arbeitstag (= Montag bis Freitag außer feiertags) per 
Botendienst zugestellt.  
 
Um einen reibungslosen Ablauf der Zustellung sicherzustellen, bitten wir Sie folgende Punkte zu 
beachten: 
 
1) Anwesenheit während der Zustellzeiten 
 
Es ist unbedingt notwendig, dass Sie oder eine andere erwachsene Person während der Zustellzeiten 
(siehe Tabelle), an der von Ihnen angegebenen Zustelladresse erreichbar sind. Es erfolgt nur ein 
Zustellversuch an die bei der Antragstellung angegebene Adresse. 
 
Für das Ermitteln Ihrer Zustellzeit ist ausschließlich die Postleitzahl maßgebend (Eine Zustellregion 
kann mehrere Bundesländer umfassen). 
 
Zustellregion Postleitzahl Zustellzeiten 
Wien  1004-1600 10:30 - 18 Uhr 
Wien Umland, Burgenland 2000-2069; 2100-3029; 3400-3424; 7000-7399  11 - 19 Uhr 

St. Pölten / NÖ West 2070-2099; 3030-3223; 3225-3311; 3320-3345; 3360-
3393; 3425-3973  10 -17 Uhr 

Oberösterreich 3312-3314; 3350-3355; 4000-4817; 4840-4892; 4900-4984 11 -17 Uhr 
Salzburg 4820-4831; 4893-4894; 5000-5999 12 -18 Uhr 
Tirol 6000-6699  14 - 19 Uhr 
Vorarlberg 6700-6989 16 - 21 Uhr 
Kleinwalsertal 6991-6993 16 - 22 Uhr 
Steiermark Nord 3224; 8600-8993 12 - 18 Uhr 
Steiermark 7400-7999; 8000-8593 12:30 - 18 Uhr 
Kärnten 9000-9999 14:30 -19 Uhr 
 

Wenn Sie als Zustelladresse eine Behörde angeben, dann beachten Sie bitte deren 
PARTEIENVERKEHRSZEITEN

 
. 

2) Angabe einer Telefonnummer 
 
Die beim Antrag angegebene Telefonnummer dient dazu, dass Sie der Botendienst über den 
voraussichtlichen Zustellzeitpunkt informieren kann. Bitte geben Sie eine Telefonnummer an, unter der 
Sie am Zustelltag jedenfalls erreichbar sein werden. 
 
3) Eintreten von unvorhergesehenen Situationen 
 
Sollten Sie zu den oben angeführten Zustellzeiten kurzfristig verhindert sein, bitten wir Sie, umgehend 
den Kundendienst des Botendienstes unter der Telefonnummer 02236/207 10 90 zu kontaktieren.  
 
Falls niemand bei der von Ihnen angegebenen Zustelladresse erreichbar war, haben Sie am 
folgenden Arbeitstag die Möglichkeit, Ihren Reisepass bei der nächstgelegenen Filiale des 
Botendienstes abzuholen. Nähere Information entnehmen Sie bitte der Benachrichtigung des 
Botendienstes, die an der Adresse hinterlassen wurde. Nehmen Sie bei der Abholung dieses 
Schreiben und einen (amtlichen) Lichtbildausweis mit. 
 
Bitte beachten Sie, dass in Fällen von höherer Gewalt (z.B. Naturereignisse) eine Zustellung nicht 
oder nicht rechtzeitig möglich sein könnte. 
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